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Bedingungen: 

Rechtshilfefond für Grüne Gemeindegruppen

eine Einrichtung der Grünen Bildungswerkstatt OÖ

Seit 1997 besteht der Rechtshilfefond für Grüne Gemeinderatsgruppen. Die Gruppen zahlten bisher auf freiwilliger Basis in einen Fond ein, der von der Grünen Bildungswerkstatt verwaltet wird. Aus den Fondeinnahmen werden die Leistungen des Vertragsanwaltes Dr. Benno Wageneder abgegolten. 

Mit der Bezahlung des Pauschalbeitrages übernimmt der Rechtshilfefond 80 % der eigenen Vertretungskosten bei Dr. Benno Wageneder.

Bedingungen:
Mit Einzahlung des gestaffelten Pauschalbeitrages bis spätestens 30. Juni übernimmt die Grüne Bildungswerkstatt OÖ bis 31. Mai des Folgejahres die anfallenden Vertretungskosten bei Dr. Wageneder. Die Beratungs- und Vertretungskosten können alle MandatarInnen und AktivistInnen der teilnehmenden Gruppen in Anspruch nehmen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer politischen Funktionen bzw. Aktivität anfallen. 

Die Übernahme von 80 % der eigenen Vertretungskosten wird erst nach 90 Tagen nach Einzahlung des ersten Jahresbeitrages wirksam (3 Monate Wartezeit). Für alle Gruppen, die im Vorjahr eingezahlt haben, gilt diese Regelung nicht.

Dr. Benno Wageneder kann eine Vertretung bei Gerichtsverfahren in wenig erfolgversprechenden Fällen ablehnen.

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Jahresfrist von der Grünen Bildungswerkstatt OÖ oder von dem/der Vertragspartner/in gekündigt wird.

Es besteht erst wieder die Möglichkeit eines neuen Vertragsabschlusses mit 1. Juni.

Der Pauschalbetrag für die Leistung des Rechtshilfefonds beträgt für Grüne Gemeindegruppen

in ...
Gemeinden mit bis zu 19 GemeinderätInnen:
 € 20,--

Gemeinden mit bis zu 25 GemeinderätInnen:
 € 30,--

Gemeinden mit 31 GemeinderätInnen:

 € 50,--

Gemeinden mit 37 GemeinderätInnen: 

 € 70,--

Linz: 



€ 150,--

Wels:



€ 100,--

Steyr:



€ 100,--

Teilorganisationen



€ 100,--
Für Grüne Gemeindegruppen, die nicht im Gemeinderat vertreten sind, beträgt der Pauschalbetrag: € 10,--
